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Die Abg. Dr.Z e 0 'h n e r.Und Genossen haben am 11.Dezember v.J. a.p 
den Itandelsminister C3inaAnfra:~e, 'betreffQnd Handelskrunmerterror ~egen GflwerbQ­

treibende und Kaufleute, gerioh'tet., Die Anfrae;e befasste sioh mit dem Rabatt 

für Mitarlieder des Lohrel'haus .... Vereines •. Die BundeskawAer 'der gewer'Qliohen Wir~ 
1 

sohaft hat .. wie" in dor Anfrage ausgeführt wurde - dara:uf hingewiesen, daSs 
eine Rabatthöhe von mehr als 3 % naoh dem geltenden Ra.battgesetzungeset~lioh 

sei, und ihreMitg~i.ed~r aU;:t'geforde~t"tlbers.ehrai tungen dieses Höohstsatzes 

ungesäumt 'auf" 3' 10 herabzusetzen.: Die'ßntra.ä'estellenden Äbgeordneten vertraten. 

die Ansioht','da,9sdas 'aus 'dem Ja:hre1940's.ta.mro~nde Raba.t,tgesetz als Überbleib-­

Ber der Kriegswirtscha.:ftaua der österreiohisolv.enRe-chtsordnung beseitigt 

werden solle. 

13unde~miniE:ter fÜr Handei undWiedormifbau 'Dr. I '1 1 ig hat auf diese 
;' -

Anfrage folgende, Antwort erteilt: 

Das sogenannte Zuga'bengesetz, BG]l~, II Nr.196/1934, das die Gewährung 

von Zuga?en im geschäftliohen Verkehr grunasätzlioh verbietet, hat in seinem 

§ 2 dan Bar- Und Waranrabatt von dem generellen Zugabenverbot wieder ausge­

nommen" Bereits da.mals'wu. Wir aus der Beer\indung zum EntWurf dieses Gesetzes 

sioh ergibt~" eine Scndorregelung des Rabatt\'D'esens - eventuelL.nach dem Vorbild 

des deutschen'Rabat"teresetzes -·in Erwägung ~eztJgen worden., 

,; Durch dle Verordnung zur EinführUnades Rabattreohtes in der Ostm~k 

und im 'Reichsgau Sudetenland~ vom: 16. 2.19.40~ Dou'\sches RBG1. I ,S.399 (Geset~blatt 
für das Land österreiohNr.35!1940),.,wurde4as deutsche Rabattgesetz u~d Q,essGn 

Durehführungsverordnt1.ll/;t tatsäohlich auf'dem Gabietöstarreiohs in Wirksatnltait 

gesetzi.Es ist 'auch . derZeit noch in Kra.ft. ' 

Mit 'Rücksicht darauf, 'dass die Bekäm]?fung von Auswüohsen in .der RQba.tt­

gewährung auoh schon'seinorzei t wiinsohens\vert erSChien, empfahl es sich nioht, 

das dautsoheRal::iat:tgesotz, das ar, 'sioh als .Fremdkörper im österreiohischen 
Reohtss1stemempfunden wird und dessen Aufhebung übereinstimmend a1~ begrüsso~ 
wert festgestell t wurde, ausser Kraft zu sotzon, . o,hne eine andere, den östorrei­
chisohen WirtsohaftsvQ~hältnissen angepasste Rogelunggleiohzeitig an sein$ 
Stelle treten zu lassen. Mein Ministerium ho.t daher am 31.August 1953 einen 
Vorentwurf eine$,Bundesgesetzes ausgesendet, <101' die Aufhebung aller auf diesem 
Gebiet bestehenden drJutachen Reohtsvorsohrif'ten vorsieht. Hinsiohtlioh der Neu­
re«elung dieses Gebietes beschränkt sich der Entwurf auf eine Ski~zierurig d~s 
gedachten Gesetzsohemaa, um den ,betroffenetn Wirtscha:t'tskreisen Gelegenheit zu , 
geben, bezüglioh des JMtcriellen Inhal.ts des Gesetzes ih~ Vorsohläge zu maohen. 
Die Frist für die Äusserungen zu diesem Entvrorf läuft mit Ende Jänner 1954 ab. 
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